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Öffentliche Anhörung zu dem "Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung von 
Verbrauchsteuergesetzen" - BT-Drucksache 17/3025 - und dem Antrag zur 
Änderung des Tabaksteuergesetzes 

Sehr geehrter Herr Dr. Wissing, 

herzlichen Dank für die Einladung zur Anhörung am 30. November, der wir gerne 
folgen. Wir möchten die eingeräumte Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme 
nutzen. 

Der vorgelegte Änderungsvorschlag sieht jährliche Tabaksteuer-Erhöhungen 
zwischen 2011 und 2015 vor. Im Gegensatz zu den letzten Tabaksteuer-Erhöhungen 
zwischen 2002 und 2005 erscheinen uns die Schritte tragbar und nachvollziehbar. 
Wir erwarten keine größere Konsumverlagerung auf Produkte, die nicht in 
Deutschland versteuert sind. Die Steuerschritte erscheinen auch zwischen den 
Warengruppen ausgewogen. 

Es gibt jedoch ein Problem mit der praktischen Umsetzung des Vorhabens, 
insbesondere im ersten Jahr: Laut vorliegendem Gesetzentwurf wird der erste Schritt 
zum 1. Mai 2011 erfolgen und nur wenige Monate später - bereits zum 1. Januar 
2012 - der zweite Schritt. Innerhalb dieses Zeitraumes müssen wir zusätzlich eine 
EU-Vorgabe umsetzen und alle Zigaretten mit schwer entflammbarem 
Zigarettenpapier ausstatten. Dies wird zusätzliche Marktverunsicherungen 
verursachen und hat ebenso große Auswirkungen auf Produktion, 
Materialversorgung und Logistik wie die Umsetzung der Tabaksteuer-Erhöhungen. 

Um zu verhindern, dass der Verbraucher von legalen versteuerten Zigaretten mit 
einer bedeutenden Umstellung des Produktes und gleichzeitig kurzfristig aufeinander 
folgenden Preiserhöhungen verunsichert wird, bitten wir daher um eine Entzerrung 
der Steuerschritte, die jährlich in einem 12-Monatsabstand erfolgen sollten. Dies 
würde den legalen Handel stützen und damit das Steueraufkommen sichern. 
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Bitte erlauben Sie uns auch, zwei Details im Gesetzestext anzusprechen. 

Hinsichtlich des Höchstbetrages der Steuer findet sich im Gesetzestext in der 
Neufassung des §2(1 )1.b) eine Formulierung, die missverständlich ausgelegt werden 
könnte. Es wird u. U. nicht deutlich genug, dass der genannte Höchstwert von 14,370 
Cent je Stück nur eine Anwendung innerhalb der Mindeststeuer finden soll. 

Bezüglich des Mindestwertes der Mindeststeuer steht in dem Änderungsantrag zu 
§2(1)6 TabStG, dass ein Mindestbetrag für die Feinschnitt-Steuer in Höhe von 95,04 
Euro je Kilogramm festgelegt wird, welcher bei künftigen Neuberechnungen nicht 
unterschritten werden darf. Die gleiche Problematik bei Neuberechnungen könnte bei 
Zigaretten auftreten. In §2(1)5 sollte zur Vermeidung dieses Risikos in gleicher 
Systematik der Wert 19,636 Cent je Stück bei Cigaretten ergänzt werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 
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